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V

Vorwort

Das Sicherheitsüberprüfungsrecht ist eine Materie, die von einem spezifi-
schen Widerspruch geprägt ist. Auf der einen Seite steht das legitime Interesse
des Staates an der Geheimhaltung bestimmter Informationen und an einem
konsequenten Schutz gegen Sabotage in lebens- und verteidigungswichtigen
Einrichtungen. Auf der anderen Seite steht das informationelle Selbstbestim-
mungsrecht des Einzelnen, der bei der Prüfung seiner „Zuverlässigkeit“ nicht
zum Objekt einer umfassenden Durchleuchtung seiner Existenz, insbesondere
seines Privatlebens werden will.

Sicherheitsüberprüfungen gibt es nicht nur bei Nachrichtendiensten, Ge-
heimnisträgern und höheren Offizieren. Der Kreis ist sehr viel weiter. Wie die
Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage mitteilte, wurden im Jahre
2014 allein im Verteidigungssektor 52.364 Personen sicherheitsüberprüft. An
zweiter Stelle stand die Privatwirtschaft mit 24.080 Verfahren, wobei die
größte Bedeutung den Einrichtungen der Infrastruktur zukommen dürfte.
Den dritten Platz belegte mit 9.750 Fällen der traditionelle öffentliche Be-
reich; insgesamt waren daher mehr als 80.000 Personen betroffen (BT-Druck-
sache 18/3772 S. 8). Für fast alle steht dabei die berufliche Zukunft auf dem
Spiel.

Das Sicherheitsüberprüfungsgesetz und die Rechtsprechung des Bundes-
verwaltungsgerichts versuchen, einen fairen Ausgleich zwischen den Sicher-
heitsinteressen des Staates und den Interessen des Einzelnen herbeizuführen.
Es handelt sich dabei um eine Spezialmaterie des Datenschutzes, die neben
der Datenschutz-Grundverordnung der EU als nationales Recht fortbesteht.
Der Kommentar versucht, den aktuellen Rechtszustand in allen Einzelheiten
nachzuzeichnen, und meldet sich auch dort zu Wort, wo der „faire Ausgleich“
nicht so recht geglückt erscheint.

Das Sicherheitsüberprüfungsgesetz ist im Jahre 2017 neu gefasst und in
einer Reihe von Punkten inhaltlich verändert worden. Daneben bezieht der
Kommentar auch das Landesrecht der größeren Bundesländer mit ein, die
zum Teil eigene Akzente setzen, zum Teil aber auch Probleme wie die Aus-
wertung des Internet noch nicht angegangen sind, die der Bundesgesetzgeber
2017 geregelt hat. Auch die am 1. September 2018 in Kraft getretene neue
Verschlusssachenanweisung ist berücksichtigt.

Der Kommentar richtet sich an die zuständigen Behörden wie auch an die
Betroffenen und ihre Rechtsvertreter. Ein besonderer Abschnitt ist jeweils der
gerichtlichen Rechtsdurchsetzung gewidmet. Die Rechtsprechung ist bis
Ende 2018 verarbeitet. Kritik und Anregungen aus der Praxis sind jederzeit
unter daeubler@uni-bremen.de willkommen.

Dußlingen, im Januar 2019 Wolfgang Däubler
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